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Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 15.07.2020 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Betreff: Anfrage der CDU-Fraktion zu freiwilligen Leistung der Stadt Halle 
  
 
 

1. Ist es richtig, aufgrund von Corona werden freiwillige Leistung nicht 
ausgereicht? Wenn ja, welche freiwilligen Leistungen konkret? 

 
2. Wie stellt sich die Situation konkret beim Katzenhaus Katzenschutzverein Halle/ 

Saale e.V. aus Sicht der Verwaltung dar? 
 
 
 
gez. Andreas Scholtyssek 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Katzenhaus Katzenschutzverein Halle/ Saale e.V., abgerufen am 22.06.2020 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3853622934710321&id=172245832848068 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2020/01447 
Datum:   24.06.2020 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Scholtyssek, 
Andreas 
Plandatum:     
   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3853622934710321&id=172245832848068


   

 
 

 
 
Stadt Halle (Saale)         02.07.2020 
Geschäftsbereich Bildung und Soziales 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 15.07.2020 
Anfrage der CDU-Fraktion zu freiwilligen Leistungen der der Stadt Halle (Saale) 
Vorlagen-Nummer: VII/2020/01447 
TOP:  
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
3. Ist es richtig, aufgrund von Corona werden freiwillige Leistung nicht ausgereicht? 
Wenn ja, welche freiwilligen Leistungen konkret? 
 
Nein. 
 
 
4. Wie stellt sich die Situation konkret beim Katzenhaus Katzenschutzverein Halle/ 
Saale e.V. aus Sicht der Verwaltung dar? 
 
Unter dem Aspekt der präventiven Wirkung von Katzenkastrationen wurden 2018 mit den 
Tierschutzvereinen Vereinbarungen (mit Haushaltsvorbehalt) abgeschlossen, dass frei 
lebende Katzen ohne Tierhalter kastriert werden, die im Stadtgebiet eingefangen, nach der 
Kastration gechipt und am Fangort wieder freigelassen werden. 
 
Am 29.01.2020 hat der Stadtrat für den Haushalt 2020 zusätzliche Aufwendungen in Höhe 
von rund 3,1 Millionen Euro beschlossen, darunter auch 10.000 Euro für die 
Katzenkastration als freiwillige Leistung. Zur Liquiditätssicherung dürfen Auszahlungen für 
diese zusätzlichen Aufwendungen erst dann erfolgen, wenn die vorgesehenen 
Deckungsmittel nachweislich in ihrer veranschlagten Höhe zur Verfügung stehen. Das ist 
derzeit noch nicht der Fall.  
 
 
 
Katharina Brederlow 
Beigeordnete 
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